
55 GVS JHS 001 - 400/81 Bericht
Bericht zur politisch-ideologischen und morali
schen Entwicklung der Diensteinheit
Einschätzung der Entwicklung und der Wirksamkeit 
des Kollektivs der Diensteinheit bei der Durch
führung seiner Aufgaben als Grundlage der Planung 
der Kaderarbeit und der Informierung des Dienst
vorgesetzten.
Dazu hat der Leiter, ausgehend von den Erforder
nissen der Arbeit und den Anforderungen an die 
Angehörigen, zu analysieren, wie in Durchsetzung 
der Parteibeschlüsse und der dienstlichen Bestim
mungen und Weisungen die Kollektive mobilisiert, 
befähigt und gefestigt, welche Ergebnisse erzielt, 
Erfahrungen gewonnen, Probleme erkannt bzw. ge
löst sowie welche Schlußfolgerungen für die wei
tere Arbeit entwickelt wurden. Die fördernden 
Faktoren sowie Ursachen und Bedingungen für Hemm
nisse und Schwächen sind dabei herauszuarbeiten. 
Der Bericht ist in enger Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Parteileitung und dem zuständigen Ka
derorgan zu erarbeiten. Die Erarbeitung erfolgt 
auf der Grundlage der vom Minister bestätigten 
Konzeption des Leiters der Hauptabteilung Kader 
und Schulung. Die zuständigen Kaderorgane leiten 
aus den Berichten und ihren eigenen Feststellun
gen Schlußf olgerungen zur Erhöhung der Wirksam
keit und weiteren Durchführung der Kaderarbeit ab.

Bestellungslegende
—► Legende, operative

Bestimmung, dienstliche
verbindliche Festlegung des Genossen Minister, 
seiner Stellvertreter und aller anderen Leiter 
im MfS entsprechend ihrer Zuständigkeit und Wei
sungsbefugnis für ihren Verantwortungsbereich. 
Die dienstliche B. ist ein wichtiges Instrument 
des Leiters zur einheitlich ausgerichteten, ab
gestimmten zielstrebigen Leitung entsprechend 
den Sicherheit serf orderaissen unter den jewei
ligen Bedingungen der operativen Lage der poli
tisch-operativen Arbeit im Verantwortungsbereich. 
Sie ist auf der Grundlage und zur Durchsetzung 
der Beschlüsse und Dokumente der Partei- und 
Staatsführung, der Rechtsvorschriften der DDR 
sowie der dienstlichen B. übergeordneter Leiter 
zu erlassen.
Die dienstliche B. dient vor allem zur qualifi
zierten Erfüllung aller übertragenen Aufgaben, 
der Gewährleistung der Geheimhaltung, Sicherheit, 
inneren Ordnung und militärischen Disziplin, zur 
Organisierung des Diens tablauf es und der Arbeit' 
mit den Angehörigen des MfS.


